
 
Stadt Braunschweig  26-29088 
Der Oberbürgermeister  Beschlussvorlage 
  öffentlich 
 
Betreff: 
Ermächtigung zur Aufnahme von Konzernkrediten im Jahr 2026 und zur 
Übertragung nicht aufgenommener Mittel ins Jahr 2027 
 
Organisationseinheit: 
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen 

Datum: 
27.05.2026 

 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Status 

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung 
(Vorberatung) 

11.06.2026 Ö 

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 17.06.2026 N 
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 30.06.2026 Ö 
   
 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Jahr 2026 und 2027 Konzernkredite zur Finanzierung 
von Investitionsmaßnahmen der Braunschweiger Verkehrs-GmbH in Höhe von bis zu 
60,06 Mio. EUR gem. § 121 a NKomVG aufzunehmen und weiterzuleiten. 

 

 
Sachverhalt: 
  

Mit Ratsbeschluss vom 9. Dezember 2025 (DS 25-26859) wurde die Verwaltung ermächtigt, 
Konzernkredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der Braunschweiger Verkehrs-
GmbH (BSVG) in Höhe von bis zu 33,46 Mio. EUR gem. § 121a NKomVG aufzunehmen und 
weiterzuleiten. Davon war für 2026 ein Betrag in Höhe von 10,5 Mio. EUR zur Finanzierung 
von zwölf Stadtbahnen vorgesehen. Beträge für die Folgejahre waren bisher nicht beantragt. 

Inzwischen steht das Ausschreibungsverfahren für die Ersatzbeschaffung der Stadtbahnen 
vor dem Abschluss und die BSVG hat mitgeteilt, dass die Stadtbahnen (inkl. eines Ersatzteil-
Pakets) mit einem Volumen in Höhe von bis zu 71,6 Mio. EUR beschafft werden sollen. Die 
Auftragsvergabe soll dieses Jahr erfolgen. Dafür werden Fördermittel in Höhe von rund 
34,5 Mio. EUR erwartet, sodass ein Fremdfinanzierungsbedarf in Höhe von rund 
37,1 Mio. EUR besteht. Zur Deckung dieses Fremdfinanzierungsbedarfs ist die Aufnahme 
eines Kredits im zweiten Halbjahr 2026 beabsichtigt. Die Auszahlung ist in mehreren 
Tranchen vorgesehen, die sich voraussichtlich auf folgende Jahre verteilen: 

- 2026: 10,5 Mio. EUR 
- 2027: 12,0 Mio. EUR 
- 2029:   1,0 Mio. EUR 
- 2030: 13,6 Mio. EUR 

Das Darlehen soll eine Laufzeit von 34 Jahren haben. Die erste Tilgungsleistung ist nach der 
Vollauszahlung für das Jahr 2030 vorgesehen und wird der Abschreibungsrate der 
Stadtbahnen entsprechen. 
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Zusätzlich zu der bereits beschlossenen Ermächtigung zu Kreditaufnahmen in Höhe von 
33,46 Mio. EUR ist daher ein Betrag in Höhe von 26,6 Mio. EUR erforderlich, um den 
vollständigen Bedarf abzudecken. 

Die BSVG hat dargelegt, dass es im Zeitraum von 2026 bis 2030 zu einem entsprechenden 
Mittelabfluss zur Finanzierung von zwölf Stadtbahnen kommen wird und damit die 
Kreditaufnahme im Laufe dieses Jahres erforderlich sein wird. 

Die Wirtschaftsplanung berücksichtigt die pünktliche Zahlung der Zins- und 
Tilgungsleistungen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die BSVG ihre Verpflichtungen der 
Stadt gegenüber nicht nachkommen könnte. 

Hinsichtlich der Prüfung der weiteren rechtlichen Voraussetzungen des § 121a Abs. 1 
NKomVG haben sich seit dem Ratsbeschluss vom 9. Dezember 2025 (DS 25-26859) keine 
Änderungen ergeben. 

Die Kreditwürdigkeit der BSVG wird weiterhin als gegeben angesehen.  

Die Prüfung der wirtschaftlichen Lage hat ergeben, dass die BSVG ihre Verpflichtungen aus 
dem nach § 121 a Sätze 2 und 3 NKomVG zu schließendem Vertrag erfüllen wird. Das 
entsprechende Vertragsmuster ist als Anlage 1 beigefügt. Die Kredite werden zu jeweils 
individuell festgelegten, EU-beihilferechtskonformen Konditionen an die Gesellschaft 
weitergeleitet. 

Im Anschluss an den Ratsbeschluss ist ein Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht zu 
durchlaufen. 

Derzeit ist noch nicht absehbar, ob die von der BSVG geplanten investiven Mittelbedarfe, die 
im Laufe des Jahres 2026 über Kreditaufnahmen gedeckt werden sollen, vollständig bis 
Ende 2026 entstehen werden. Dies hängt unter anderem vom Fortschritt der Maßnahmen 
sowie der Rechnungslegung durch die Auftragnehmer ab. Aus diesem Grunde sollen nicht 
abgerufene Mittel aus den Kreditermächtigungen 2026 im Jahr 2027 in Anspruch genommen 
werden können. 

Der Beschluss bezieht sich daher auf die Jahre 2026 und 2027. 

  

  

 
Hübner 
 
Anlage/n:  
1 - Muster interner Darlehensvertrag (öffentlich) 
 
 
[Dokumentend 
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Darlehensvertrag 
 
 
 

zwischen 
 
der Stadt Braunschweig 

Platz der Deutschen Einheit 1 
38100 Braunschweig 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
- im Folgenden Darlehensgeberin genannt - 

 
und 
 
der [Name Gesellschaft} 

[Adresse] 
vertreten durch die Geschäftsführung 
 
- im Folgenden Darlehensnehmerin genannt - 

 
 

Präambel 
 
Die Darlehensgeberin hat im Rahmen der Konzernfinanzierung gemäß § 121 a Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungsgesetz bei [Name Bank] einen Kredit (Darl.-Nr. XXX) in Höhe 
von [Betrag] Euro für die Darlehensnehmerin aufgenommen. Mit diesem Vertrag werden die 
Bedingungen für die Weitergabe des Betrages an die Darlehensnehmerin festgelegt. 
 
Das Darlehen dient der Finanzierung von verschiedenen Investitionsmaßnahmen der 
Darlehensnehmerin. 
 
 

§ 1 Darlehensbetrag 
 
Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von  
 

[Betrag] Euro 

(in Worten: XXX 00/100 Euro). 
 
 

§ 2 Auszahlung 
 
Der Darlehensbetrag wird zu 100 % seines Nennbetrages mit Valuta [Datum] auf das Konto 
der Darlehensnehmerin mit der IBAN XXX ausgezahlt. 
 
 

§ 3 Verzinsung 
 
(1) Der Darlehensbetrag ist vom Auszahlungstag mit XXX % p. a. zu verzinsen (Zinsmethode 

30/360). Der Zinssatz gilt bis zum [Datum] - Ende der vereinbarten Darlehenslaufzeit. 
 

(2) Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich nachträglich am [Tag und Monat] und [Tag und Monat] 
eines jeden Jahres, erstmals am [Datum]. 
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§ 4 Tilgung / Ratenzahlung 
 
(1) Das Darlehen ist in gleichbleibenden Raten in Höhe von jeweils [Betrag] Euro und einer 

Schlussrate in Höhe von [Betrag] (jeweils zuzüglich der Zinsen) am [Tag und Monat] und 
[Tag und Monat] eines jeden Jahres nachträglich zu tilgen, erstmals am [Datum]. 
 

(2) Die sich aus dem als Anlage beigefügten Zins- und Tilgungsplan ergebenden Raten 
werden von der Darlehensnehmerin unaufgefordert zum jeweiligen Fälligkeitstag unter 
Angabe des Kassenzeichens XXX auf das Konto der Darlehensgeberin mit der IBAN XXX 
überwiesen. Sollte der Fälligkeitstag kein Bankarbeitstag sein, ist die Überweisung am 
unmittelbar folgenden Bankarbeitstag fällig. 
 

(3) Die Darlehensnehmerin verpflichtet sich zur vorzeitigen Rückzahlung des Kredits 
einschließlich der Zinsen zu dem Zeitpunkt, in dem die für die Konzernfinanzierung 
erforderliche unmittelbare oder mittelbare kommunale Mehrheit der Anteile entfällt. Sofern 
dieser Fall eintritt, wird die Darlehensgeberin die Darlehensnehmerin schriftlich über den 
konkreten Rückzahlungsbetrag und den Fälligkeitstag unterrichten. 

 
 

§ 5 Vermittlungsgebühr (sofern eine solche anfällt) 
 
Die Darlehensnehmerin wird der Darlehensgeberin auf schriftliche Anforderung die von der 
[Name Bank] erhobene Vermittlungsgebühr in Höhe von [Betrag] Euro erstatten. 
 
 

§ 5 (bzw. 6) Kündigung 
 
Der Vertrag kann während der Laufzeit nicht gekündigt werden. Es besteht ein Sonder-
kündigungsrecht, sofern gesetzliche Änderungen dies zwingend erfordern. 
 
 

§ 6 (bzw. 7) Wirksamkeit des Vertrages 
 
Dieser Vertrag wird mit beiderseitiger Unterschrift wirksam. 
 
 

§ 7 (bzw. 8) Schriftformklausel / Salvatorische Klausel 
 
(1) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel. 
 

(2) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtwirksam oder 
undurchführbar sein, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrages nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen 
werden die Vertragspartner solche setzen, die dem gewollten Sinn und Zweck dieses 
Vertrages unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue entsprechen. 

 
 
[Ort], [Datum] 
 
 
Stadt Braunschweig [Name Gesellschaft] 
Der Oberbürgermeister 
I. A. oder I. V. 
 
 
 
 
__________________________________ _________________________________ 
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